
Kirchenmusikverband
Bistum St. Gallen

Der Kirchenmusikverband Bistum St. Gallen fördert die Kirchenmusik im 
Bistum gemäss den aktuellen liturgischen und kirchenmusikalischen Ge-
gebenheiten. Er ist als kirchenmusikalische Stabsstelle Ansprechpartner 
des bischöflichen Ordinariats und Dachorganisation der Regionalverbän-
de. Als solche fördert er deren Aktivitäten. In enger Zusammenarbeit mit 
der Diözesanen Kirchenmusikschule (dkms) unterstützt er überregionale 
Anlässe, Kurs- und Unterrichtsangebote für alle kirchenmusikalisch Inte-
ressierten. Im Weiteren lädt er alle zwei Jahre zur dezentralen Delegier-
tenversammlung. Zwischenzeitlich findet ein Austausch mit den Präsi-
dentinnen und Präsidenten der Regionalverbände statt. 
  
Der Kirchenmusikverband Bistum St. Gallen ist Mitglied des Schweize-
rischen Katholischen Kirchenmusikverbandes (SKMV). 
  
Seit Herbst 1999 führt der Bistumsverband alle zwei Jahre zusammen mit 
der Diözesanen Kirchenmusikschule die St. Galler Kirchenmusikwochen 
durch. Neben der Erarbeitung eines grösseren kirchenmusikalischen 
Chorwerkes mit allen Teilnehmenden bietet das Kursprogramm u.a. Ate-
liers für Kantorengesang, Gregorianik, Stimmbildung, Ensemblesingen, 
Orgel und Chorleitung an. Die erarbeitete Literatur wird in verschiedenen 
Gottesdienstformen (Meditation, Stundengebet, Eucharistiefeier) exem-
plarisch eingesetzt. 

Der aktuelle Vorstand (Titelfoto): v.l.n.r.: Stefan Kiesewetter, Präses;
Ruedi Jäger, Kassier; Sabrina Güntensperger, Kinder-/Jugendchöre;
Susi Basilico, Aktuarin; Esther Wild Bislin; Thomas Halter, Präsident;
Kimberly Brockman, Schulleiterin dkms.

Besuchen Sie unsere Seite: kmv-bisg.org

KMV-BiSG – 
 das sind wir. 



 

Gemeinsam mit unseren Verbands-
chören engagieren wir uns für
eine lebendige und in die Zukunft 
gerichtete Kirchenmusik im
Bistum St. Gallen.

                            kompetent – unterstützend – verlässlich  

Wir lassen unsere Chöre nicht alleine:

•    als Kompetenzzentrum der Kirchenmusik (z.B. Literatursammlung auf der Website)
•    bei Fragen zur Kirchenmusik, zu Anstellungen, zur Vereinsführung,  

zu ausserordentlichen Situationen wie Pandemie usw.
•    bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Chören und Kirchenverwaltungen/

Seelsorgenden/Chorleitenden als Vermittler
•    mit finanzieller Unterstützung für (über-)regionale Projekte, die dem 

Verbandszweck entsprechen
•    als Mitträger von Weiterbildungsangeboten

fördernd – initiativ – wertschätzend

Wir organisieren:

•    den jährlichen Ehrungsanlass für langjährige Sängerinnen und Sänger 
unserer Verbandschöre in der Kathedrale St. Gallen

•  die St. Galler Kirchenmusikwoche als Auftraggeber
•  das Bistumskinderchortreffen zur Förderung des Chornachwuchses
•    Neukompositionen, stellen sie vor und stellen sie zum Teil auch unseren  

Verbandschören kostengünstig oder gratis zur Verfügung

aktuell – informativ – transparent

Wir geben Auskunft:

•   über Aktualitäten in der Kirchenmusik mittels Website und Fachzeitschrift Musik 
und Liturgie

•  über offene Stellen in unserem Bistum
•   mit unserem Newsletter über Anlässe, Neukompositionen, Weiterbildungs- 

anlässe, Angebote für Chöre, Verbandsaktualitäten

kooperativ – überregional – weitsichtig 

Wir vernetzen:

•  die Regionalverbände, resp. die Chöre in den Regionen
•   uns mit dem Schweizerischen Katholischen Kirchenmusikverband (SKMV) 

und damit mit dessen Netzwerk zur Schweizerischen Bischofskonferenz, 
zu anderen Chorverbänden, dem Schweizerischen Musikrat, 
den internationalen Kirchenmusikverbänden, Pueri Cantores

•   Grossprojekte wie z.B. cantars, damit die Kirchenmusik in der breiten 
Bevölkerung als Kulturgut wahrgenommen wird. Ohne die Struktur, 
die besteht, wäre ein solches Projekt kaum realisierbar

•   uns mit der Diözesanen Kirchenmusikschule (dkms), regen Angebote an 
und/oder tragen sie mit

engagiert – präsent – positionierend 
Wir vertreten:

•   den Bischof, dem gemäss kanonischen Recht die kirchlichen Vereine 
unterstellt sind (can. 312 §1, Abs. 3), und genehmigen in seinem Auftrag die 
Statuten der Kirchenchöre gemäss can. 314

•   die Interessen der Kirchenmusik gegenüber Ordinariat und Konfessionsteil 
und werden als kirchenmusikalischer Partner wahrgenommen, z.B. beim 
Personaldekret


